
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1999/6/29 99/14/0128
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.06.1999

Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

19/05 Menschenrechte

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §80;

BAO §9;

MRK Art6 Abs2;

VwRallg;

Rechtssatz

In einem Bescheid über die Heranziehung zur Haftung nach § 9 BAO kann kein Verstoß gegen die

Unschuldsvermutung des Art 6 Abs 2 MRK gesehen werden, weil in der Heranziehung zur Haftung nach § 9 BAO kein

strafrechtlicher Vorwurf begründet ist.

Schlagworte
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